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RS OGH 1965/10/27 7Ob316/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1965

Norm

ZPO §279

Rechtssatz

Wird die Fortsetzung des Verfahrens ohne Rücksicht auf die Beweisaufnahme beantragt, muß das (Berufungsgericht)

Gericht das Verfahren fortsetzen und ist dies nicht von seinem Ermessen abhängig. Ob die vom Berufungsgericht

bestimmte Frist zu wenig lang war, ist vom Revisionsgericht nicht zu überprüfen.
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